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493/J'II' A n fr ~_Et 

der Abg. E i bo,e g ger, We i k h'a r t, Dr. Mi g s c h' "nd Genossen 

an den Bundes~inister ~ür Finanzen, 

betreffend UnzUk8mmlichkeiten bei der Nationalbank. 

Im Verlaute des Beweisvertahrens eines gegenwärtig in Graz anhängigen 

Strafproz~sses wegen Vergehens gegen das Devisenge setz el'gab sich für das' 

Gericht die Notwendigkeit einer Einsichtnahme' in gewisse Belege, die für die 

Aufklärung einer von der Nationalbank durchgeführten, nicht ol'dnungsgeinässen 

Devbentransaktion von 2.000 Dollar von Wichtigkeit gewesen wäre. Es stellte 

sioh aber zur gr6s sten Verblüffung hera.uf? I dass di e Nationalbank nicht in ,der 

Lage war, die gewünschten, auf diese Transaktion bezügliohen Belege dem Ge­

richte vorz\üegen. Sie waren einfach unauffindbar. Das Gericht w~r i~fQlge­

dessen gezwungen, d'ie Verhandlu~g zu vertagen, damit nach dem Verbleib dieser 

Belege Naohtol'schungen anges tellt werden kÖllnten. 

In einem Bankbetriebe) wo bekanntlich jeder Grosohen belegt werden muss 

und wo jeder Grosohen auf allen seinen Wegen und Umwandlungell, in einer unun­

terbrochenen Kette von Buchungen verfolgt wird, ergibt sich die erstaunliche " 

'1'atsaohe, dass Belege über. eine so beträchtliohe Devisensutnme, wie sie 

2.000 Dol.lar darstellt t einfaoh "unauffindbar" sind" 

Unsere Nationalbank, Hüterin und Verwalterin unserer kostbaren Devisen, 

muss sich vom Geriohte bei e.iner Leiohtfertigkeit und Achtloa,ig}:teit ertappen 

lassen, 'wie sie nur bei üblen GesQhäftemachel"n gebräuchlioh ist_ 

Die unt er~eichneten Abgeordneten richt an daher an den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die nachstehende 

A n fra {!,_ e.._ : 
Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit, bei der Nationalbank eine 

Ul\tersuchung zu veranlassen, um festzustellen, wie esmöglioh ist t dass 

wiohtige buohhalterische Belege unauffindbar sind, und ist er bereit, dem 

Hohen H&us d~s Ergebnis dieser Untersuohung bekanntzugeben? 
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